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Auftrag Hohl 

 

betreffend Beschleunigung der Digitalen Transformation in der Verwaltung in Grau-

bünden 

 

Antwort der Regierung 

 

Die Regierung ist bestrebt, die Digitalisierung verwaltungsweit mit hoher Priorität vo-

ranzutreiben. Dieser Umstand wird nicht zuletzt mit Blick auf den aktuellen Umset-

zungsplan deutlich. Derzeit befinden sich über 30 Projekte im Bereich der Steuern, 

des Strassenverkehrsamts, des Baubewilligungsverfahrens, der Sozialdienste, des 

Bewertungswesens, der Stipendien, der Ausländerbewilligungen und Einbürgerun-

gen und E-Voting – um nur einige zu nennen – in Planung oder in Umsetzung und 

werden in den kommenden Jahren der Öffentlichkeit schrittweise zur Verfügung ge-

stellt. Eine zentrale Komponente bildet dabei das sogenannte «ePortal», auf dem die 

künftigen digitalen Leistungen für die Bevölkerung und für die Wirtschaft angeboten 

werden. Zusammen mit dem Identity and Access Management System (IAM), mit 

dem die Nutzenden identifiziert und die Zugriffe auf die digitalen Leistungen gesteu-

ert werden, stellt das ePortal die Basis-Infrastruktur der kantonalen E-Government-

Landschaft dar und wird voraussichtlich im Jahr 2024 – ausgestattet mit ersten Fach-

applikationen – der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das ePortal wird den 

Austausch zwischen dem Kanton Graubünden und den Bürgerinnen und Bürger we-

sentlich vereinfachen und zeit- resp. ortsunabhängiger gestalten. Wie bereits in der 

Antwort der Regierung zur Anfrage Hohl ausgeführt, ist die Realisierung von Digitali-

sierungsvorhaben allerdings äusserst zeit- und ressourcenintensiv. Projekte zeichnen 

sich in vielen Fällen durch ihre hohe technische und administrative Komplexität aus. 

Da sensible Daten bearbeitet werden, ist dem Datenschutz bzw. der Datensicherheit 

besonderes Augenmerk zu schenken.  
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Zudem sind die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, welche eine digitale Abwicklung 

der Verfahren überhaupt erst ermöglichen. Die Vernehmlassung zum Erlass eines 

Gesetzes über das E-Government (E-Government-Gesetz, E-Gov-G; BR 177.100) 

wurde am 15. August 2022 gestartet und ist zur Beratung im Grossen Rat in der 

zweiten Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen.  

 

Zu Punkt 1: Die Erarbeitung der neuen E-Government-Strategie hat mit Unterstüt-

zung einer externen Beratung bereits begonnen. Dabei werden alle Aspekte der ak-

tuellen Strategie (inkl. Organisation) kritisch hinterfragt und aktuelle Entwicklungen 

berücksichtigt. Ziel ist es, die neue E-Government-Strategie im 2023 zu verabschie-

den. Dies ist grundsätzlich eine Aufgabe der Exekutive. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass die Umsetzung der neuen E-Government-Strategie mit der gewünschten 

Priorisierung nicht mit den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen zu 

bewerkstelligen ist. Entsprechende Anträge zur Erhöhung der Ressourcen werden 

dem Grossen Rat in einem Bericht zum Entscheid unterbreitet.   

 

Zu den Punkten 2a bis 2d: Seit der Inkraftsetzung der aktuellen E-Government-Stra-

tegie konnten bereits einige Vorhaben umgesetzt werden. Wie bereits einleitend er-

wähnt, werden in den kommenden Jahren weitere Projekte folgen, die der Bündner 

Bevölkerung und den heimischen Unternehmen einen spürbaren Mehrwert bieten 

werden. Es liegt auf der Hand, dass mit zusätzlichen finanziellen und insbesondere 

personellen Mitteln E-Government-Vorhaben beschleunigt werden könnten. Wie zu 

Punkt 1 erwähnt, werden entsprechend begründete Anträge dem Grossen Rat zum 

Entscheid unterbreitet. 

Das Controlling erfolgt derzeit über eine jährliche detaillierte Berichterstattung zuhan-

den der Regierung im vierten Quartal. Der Grosse Rat wird jeweils im Rahmen der 

Erfolgskontrolle zum Jahresprogramm informiert.  

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

     

   Marcus Caduff  Daniel Spadin 

 

 


